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Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung     
für die Bachelorfür die Bachelorfür die Bachelorfür die Bachelor----Prüfungen im Fachbereich Technik (POPrüfungen im Fachbereich Technik (POPrüfungen im Fachbereich Technik (POPrüfungen im Fachbereich Technik (PO----BaFbT) BaFbT) BaFbT) BaFbT) 
an der Hochschule Mainzan der Hochschule Mainzan der Hochschule Mainzan der Hochschule Mainz    
vom vom vom vom 17.05.2017 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 Hochschulgesetz (HochSchG) in der Fassung vom  

19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom02. März 2017 (GVBl. S.17), hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Technik der Hochschule Mainz am 17. Mai 2017 die folgende Änderung der 

Allgemeinen Ordnung für die Bachelor-Prüfungen im Fachbereich Technik (PO-BaFbT) beschlossen. Diese 

Ordnung hat der Präsident der Hochschule Mainz mit Schreiben vom 27.06.2017 genehmigt. 

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    

Die Allgemeinen Ordnung für die Bachelor-Prüfungen im Fachbereich Technik (PO-BaFbT) vom 16.2.2012 

(Mitteilungsblatt Nr. 4/2012), zuletzt geändert mit Änderungsordnung vom 15.06.2016 (Mitteilungsblatt Nr. 

5/2016), wird wie folgt geändert und ergänzt: 

1. § 10 Abs. 6 Satz 2 wird gestrichen. 

2.  § 13 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

Wenn diese Meldefrist um zwei Semester versäumt wird, gilt die Bachelor-Arbeit als erstmals nicht be-

standen. 

3. § 16 Abs. 3 Satz 1-3 werden wie folgt gefasst:  

Die für das Versäumnis eines Prüfungstermins, einer Abgabefrist oder für den Abbruch einer Prüfung 

geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 

gemacht werden, verbunden mit einem schriftlichen Antrag auf Anerkennung der Prüfungsunfähigkeit. 

Bei Krankheit muss dem Prüfungsamt zudem ein entsprechendes Attest unverzüglich, das heißt ohne 

schuldhaftes Zögern, vorgelegt werden. Bei einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur, bei einer 

mündlichen Prüfung/Kolloquium oder bei Korrektur-/Präsenzterminen spätestens bis zum dritten Tag 

nach dem Prüfungstermin; bei einer Haus-, Seminar-, Projekt- oder Bachelorarbeit spätestens bis zum 

dritten Tag nach Eintritt der Krankheit.  

4. § 17 Abs. 4 Satz 4 wird gestrichen. 

5. In § 28 Abs. 3 S Satz 2 wird das Wort „zuzustellen“ durch „bekannt zu geben“ ersetzt. 

 

Artikel 2Artikel 2Artikel 2Artikel 2    

Diese Ordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Hochschule Mainz in Kraft und gilt 

erstmals für das Wintersemester 2017/2018. 

 

Mainz, den 17.05.2017 

Der Dekan des Fachbereichs Technik 

an der Hochschule Mainz 

Prof. Dr.-Ing. Karl-Albrecht Klinge 
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Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung Ordnung zur Änderung der Allgemeinen Ordnung     
für die für die für die für die MasterMasterMasterMaster----PrüfunPrüfunPrüfunPrüfungen im Fachbereich Technik (POgen im Fachbereich Technik (POgen im Fachbereich Technik (POgen im Fachbereich Technik (PO----MaMaMaMaFbT) an FbT) an FbT) an FbT) an 
der Hochschule Mainzder Hochschule Mainzder Hochschule Mainzder Hochschule Mainz    
vom vom vom vom 17.05.2017 
 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG) in der Fassung vom 19. 

November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S.17), hat der Fachbe-

reichsrat des Fachbereichs Technik der Hochschule Mainz am 17. Mai 2017 die folgende Ordnung zur Änderung 

der Allgemeinen Ordnung für die Master-Prüfungen im Fachbereich Technik (PO-MaFbT) beschlossen. Diese 

Ordnung hat der Präsident der Hochschule Mainz mit Schreiben vom 27.06.2017 genehmigt. 

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    

Die Allgemeine Ordnung für die Master-Prüfungen im Fachbereich Technik (PO-MaFbT) vom 16.02.2012 (Mit-

teilungsblatt der Hochschule Mainz Nr. 4/2012), zuletzt geändert am 15.06.2016 (Mitteilungsblatt der Hoch-

schule Mainz Nr.5 /2016) wird wie folgt geändert und ergänzt:  

1. § 5 Abs. 4 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:  

Wahlmodule sind Module der Hochschule Mainz außerhalb des eigenen Studiengangs sowie Module 

von Studiengängen anderer akkreditierter/staatlicher oder staatlich anerkannter Hochschulen des In- 

und Auslands. 

2. § 10 Abs. 6 Satz 2 wird gestrichen. 

3. § 13 Abs. 2 S. 3 wird wie folgt gefasst: 

Wenn diese Meldefrist um zwei Semester versäumt wird, gilt die Master-Arbeit als erstmals nicht be-

standen. 

4. § 16 Abs. 3 S. 1-3 werden wie folgt gefasst:  

Die für das Versäumnis eines Prüfungstermins, einer Abgabefrist oder für den Abbruch einer Prüfung 

geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 

gemacht werden, verbunden mit einem schriftlichen Antrag auf Anerkennung der Prüfungsunfähigkeit. 

Bei Krankheit muss dem Prüfungsamt zudem ein entsprechendes Attest unverzüglich, das heißt ohne 

schuldhaftes Zögern, vorgelegt werden. Bei einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur, bei einer 

mündlichen Prüfung/Kolloquium oder bei Korrektur-/Präsenzterminen spätestens bis zum dritten Tag 

nach dem Prüfungstermin; bei einer Haus-, Seminar-, Projekt- oder Bachelorarbeit spätestens bis zum 

dritten Tag nach Eintritt der Krankheit. 

5. § 17 Abs. 4 Satz 3 wird gestrichen. 

6. In § 28 Abs. 3 Satz 2 wird das Wort „zuzustellen“ durch „bekannt zu geben“ ersetzt. 
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Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 2     

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Hochschule Mainz in Kraft 

und gilt erstmals für das Wintersemester 2017/2018 

 

Mainz, den 17.05.2017  

Der Dekan des Fachbereichs Technik 

an der Hochschule Mainz 

Prof. Dr.-Ing. Karl-Albrecht Klinge 
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Ordnung zur Änderung der Ordnung zur Änderung der Ordnung zur Änderung der Ordnung zur Änderung der Fachprüfungsordnung desFachprüfungsordnung desFachprüfungsordnung desFachprüfungsordnung des    
WeiterbildungsstudiengangsWeiterbildungsstudiengangsWeiterbildungsstudiengangsWeiterbildungsstudiengangs    Business Law (LLM TZ) Business Law (LLM TZ) Business Law (LLM TZ) Business Law (LLM TZ)     
an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft     
(FPO MA LLM TZ)(FPO MA LLM TZ)(FPO MA LLM TZ)(FPO MA LLM TZ)    
vom 29.06.2017 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 des Hochschulgesetzes (HochSchG) in der Fassung 

19.11.2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (GVBl. S. 17) hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Wirtschaft der Hochschule Mainz am 17.05.2017 die folgende Änderung der Fachprüfungsord-

nung für den Weiterbildungsstudiengang Business Law an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft be-

schlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der Hochschule Mainz mit Schreiben vom 03.07.2017 genehmigt. 

Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    

Die Fachprüfungsordnung des Weiterbildungsstudiengangs Business Law (LLM TZ) an der Hochschule Mainz, 

Fachbereich Wirtschaft vom 13.04.2016 (Mitteilungsblatt Nr. 3 / 2016, S. 2 ff.) wird wie folgt geändert und er-

gänzt: 

In § 6 Abs. 1 der Fachprüfungsordnung des Weiterbildungsstudiengangs Business Law wird nach Unterabsatz  

b. folgender Unterabsatz c. eingefügt: 

„§ 23 Abs. 1 Punkt 2 der allgemeinen Prüfungsordnung für Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und  

Master an der Hochschule Mainz, Fachbereich Wirtschaft (APO Bachelor & Master) vom 17.06.2015 in der je-

weils gültigen Fassung findet keine Anwendung.“ 

 

Art. 2 InkrafttretenArt. 2 InkrafttretenArt. 2 InkrafttretenArt. 2 Inkrafttreten    

Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Hochschule Mainz in Kraft. Die 

Neuregelung der Fachprüfungsordnung gilt für die Zulassungsverfahren ab dem Wintersemester 2017/18. 

 

Mainz, den 29.06.2017 

Die Dekanin des Fachbereichs Wirtschaft 

an der Hochschule Mainz 

Prof. Dr. Anett Mehler-Bicher 
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Ordnung zur Änderung der Allgemeinen PrüfungsordnungOrdnung zur Änderung der Allgemeinen PrüfungsordnungOrdnung zur Änderung der Allgemeinen PrüfungsordnungOrdnung zur Änderung der Allgemeinen Prüfungsordnung    
für Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und für Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und für Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und für Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und MasterMasterMasterMaster    
an der Hochschule Mainz, Fachbereich Gestaltungan der Hochschule Mainz, Fachbereich Gestaltungan der Hochschule Mainz, Fachbereich Gestaltungan der Hochschule Mainz, Fachbereich Gestaltung    
(APO Bachelor und Master)(APO Bachelor und Master)(APO Bachelor und Master)(APO Bachelor und Master)    
vom 17.05.2017  
 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 Hochschulgesetz (HochSchG) in der Fassung vom 

19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 17), hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Mainz am 17.05.2017 die folgende Änderung der 

Allgemeinen Prüfungsordnung für Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master, Fachbereich Gestal-

tung (APO Bachelor und Master) beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der Hochschule Mainz mit 

Schreiben vom 03.07.2017 genehmigt 

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    

Die Allgemeine Prüfungsordnung für Studiengänge mit den Abschlüssen Bachelor und Master an der Hoch-
schule Mainz, Fachbereich Gestaltung (APO Bachelor und Master) vom 03.04.2013 (Mitteilungsblatt  Nr. 
3/2013), zuletzt geändert mit Änderungsordnung vom 22.06.2016 (Mitteilungsblatt Nr. 8/2016), wird wie folgt 
geändert: 

 

§ 10 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

Klausuren dauern in der Regel 90 Minuten und werden von einer prüfenden Person bewertet. 

 

Artikel 2Artikel 2Artikel 2Artikel 2    

Die Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft 

und gilt ab dem Wintersemester 2017/2018. 

 

Mainz, den 17.05.2017 

Die Dekanin des Fachbereichs Gestaltung 

an der Hochschule Mainz 

Prof. Kirstin Arndt 
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Änderung der Fachprüfungsordnung des BachelorÄnderung der Fachprüfungsordnung des BachelorÄnderung der Fachprüfungsordnung des BachelorÄnderung der Fachprüfungsordnung des Bachelor----StudiengangsStudiengangsStudiengangsStudiengangs    
IIIInnnnnnnnenarchitektur (IA)enarchitektur (IA)enarchitektur (IA)enarchitektur (IA)    an deran deran deran der    Hochschule Mainz,Hochschule Mainz,Hochschule Mainz,Hochschule Mainz,    
Fachbereich GFachbereich GFachbereich GFachbereich Gestaltungestaltungestaltungestaltung    (FPO IA Bachelor)(FPO IA Bachelor)(FPO IA Bachelor)(FPO IA Bachelor)    
vom 17.05.2017 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 Hochschulgesetz (HochSchG) in der Fassung vom  

19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 17), hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Mainz am 17.05.2017 die folgende Änderung der 

Fachprüfungsordnung des Bachelor-Studiengangs Innenarchitektur (IA) an der Hochschule Mainz, Fachbereich 

Gestaltung (FPO IA Bachelor) beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der Hochschule Mainz mit  

Schreiben vom 03.07.2017 genehmigt. 

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    

Die Fachprüfungsordnung des Bachelor- Studiengangs Innenarchitektur (IA) an der Hochschule Mainz vom 
03.04.2013 (Mitteilungsblatt Nr. 3/2013 S. 18 ff.) wird wie folgt geändert und ergänzt: 

 

Anlage 1 wird durch folgende Anlage ersetzt: 
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Artikel 2Artikel 2Artikel 2Artikel 2    

Die Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft 
und gilt ab dem Wintersemester 2017/18. 
 
Studierende, die ihr Studium bereits vor dem Wintersemester 2017/18 aufgenommen haben, beenden ihr Studi-
um nach der Fachprüfungsordnung vom 03.04.2013 (Mitteilungsblatt Nr. 3/2013, S. 18 ff.). Sie können auf An-
trag in die Fachprüfungsordnung in der Fassung vom 17.05.2017 überwechseln.  

 

Mainz, den 17.05.2017 

Die Dekanin des Fachbereichs Gestaltung 

an der Hochschule Mainz 

Prof. Kirstin Arndt 
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Änderung der Fachprüfungsordnung des MasterÄnderung der Fachprüfungsordnung des MasterÄnderung der Fachprüfungsordnung des MasterÄnderung der Fachprüfungsordnung des Master----StudiengangsStudiengangsStudiengangsStudiengangs    
Kommunikation im Raum (IA)Kommunikation im Raum (IA)Kommunikation im Raum (IA)Kommunikation im Raum (IA)    an der Hochschule Mainz,an der Hochschule Mainz,an der Hochschule Mainz,an der Hochschule Mainz,    
Fachbereich Fachbereich Fachbereich Fachbereich GGGGestaltung (FPO IA Master)estaltung (FPO IA Master)estaltung (FPO IA Master)estaltung (FPO IA Master)    
vom 17.05.2017 
 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Nr. 3 Hochschulgesetz (HochSchG) in der Fassung vom 

19. November 2010 (GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02. März 2017 (GVBl. S. 17) hat der 

Fachbereichsrat des Fachbereichs Gestaltung der Hochschule Mainz am 17.05.2017 die folgende Änderung der 

Fachprüfungsordnung des Master-Studiengangs Kommunikation im Raum  (IA)  an der Hochschule Mainz, 

Fachbereich Gestaltung (FPO IA Master ) beschlossen. Diese Ordnung hat der Präsident der Hochschule Mainz 

mit Schreiben vom 03.07.2017 genehmigt. 

 

Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    

Die Fachprüfungsordnung des Master - Studiengangs Kommunikation im Raum (IA) an der Hochschule Mainz 

vom 03.04.2013 (Mitteilungsblatt Nr. 3/2013 S.40 ff.) wird wie folgt geändert und ergänzt: 

 

Anlage 1 wird durch folgende Anlage ersetzt: 
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MITTEILUNGSBLATT NR.11 | 7. JULI 2017 |  13

Artikel 2Artikel 2Artikel 2Artikel 2    

Die Änderungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft 

und gilt ab dem Wintersemester 2017/18. 

Studierende, die ihr Studium bereits vor dem Wintersemester 2017/18 aufgenommen haben, beenden ihr Studi-

um nach der Fachprüfungsordnung vom 03.04.2013 (Mitteilungsblatt Nr. 3/2013, S. 40 ff.). Sie können auf An-

trag in die Fachprüfungsordnung in der Fassung vom 17.05.2017 überwechseln.  

 

Mainz, den 17.05.2017 

Die Dekanin des Fachbereichs Gestaltung 

an der Hochschule Mainz 

Prof. Kirstin Arndt 

 

 

 

 


